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 Veröffentlicht am 14.02.1956

Norm

ABGB §1153 C

ABGB §1295 IIf3

Rechtssatz

Für erlittene steuerliche Nachteile hat der Dienstgeber gegenüber dem Dienstnehmer nur dann einen

Schadenersatzanspruch, wenn ihn ein Verschulden tri6t. Ein solches Verschulden kann erst dann angenommen

werden, wenn die unterlaufenen Unrichtigkeiten, gemessen an der gesamten Arbeit des Dienstnehmers, als

Außerachtlassung der p8ichtgemäßen Sorgfalt und nicht bloß als noch entschuldbare Fehlleistungen zu beurteilen

sind.

Entscheidungstexte

4 Ob 6/56

Entscheidungstext OGH 14.02.1956 4 Ob 6/56

Veröff: SozM IA/d,179

4 Ob 31/57

Entscheidungstext OGH 17.12.1957 4 Ob 31/57

Ähnlich; Beisatz: Hier: Schadenersatz aus Kraftfahrzeug - Unfall. (T1)

Schlagworte

Auto Pkw Kfz
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